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Untergrund: Beton

Augenschein

Prüfung, Beurteilung und Vorbehandlung von Beton
Der Putzgrund muss vor dem Verputzen mit folgenden Verfahren auf

seine Eigenschaften hin untersucht werden. Die Ergebnisse sind zu 

protokollieren. Je nach Ergebnis muss der Putzgrund mit den beschriebe-

nen Maßnahmen vorbereitet werden:

Prüfung auf

Anhaftende

Fremdstoffe,

z.B. Mörtelreste, Staub,

Ruß etc.

Zu hohe 

Betonfeuchte

Lockere und 

mürbe Teile an der 

Betonfläche

Anhängendes 

Kondenswasser

Rest von

Schalungstrennmitteln

Dichte und fest 

haftende Sinterhaut

Stark verdichteter 

Beton

Prüfverfahren mittels:

Wischprobe

BenetzungsprobeKratzprobe



11

Verfahren Erkennungsmerkmal Maßnahmen

Augenschein

Wischprobe

Erkennbare Erhebungen, Verfärbungen

Staub bleibt an der Hand haften

Abfegen, abwischen 

oder abwaschen

Wischprobe

Augenschein

Benetzungsprobe

Augenschein

Kratzprobe

Nässe der Fläche

Dunkle Farbe

Kein oder später Farbumschlag, 

hell-/dunkelgrau, Wasser perlt ab

Erkennbare Erhebungen, Risse, u.ä.

Abblättern, Abplatzen

Weitere Trocknung 

abwarten

Mit Stahlbesen kräftig abbürsten bzw.

wundkratzen oder mit Stoßscharre abstoßen,

evtl. Sandstrahlen; Rikombi Kontakt als Haft-

brücke auftragen

Augenschein

Wischprobe

Nässe der Fläche Trocknung abwarten

Benetzungsprobe

UV-Lampe

Kein oder später Farbumschlag, 

hell-/dunkelgrau, Wasser perlt ab

Fluoreszierende Flächen

Mit Wasser unter Zusatz von P3-Lösung mit

Bürste reinigen. Nachwaschen mit reinem

Wasser. Nach ausreichender Trocknung 

Rikombi Kontakt auftragen.

Kratz- und 

Benetzungsprobe

Kein oder später Farbumschlag, hell-/dunkel-

grau, in Kratzzone stärkere Saugfähigkeit

und Dunkelfärbung

Aufrauhen, Wundkratzen, evtl. Sandstrahlen;

Rikombi Kontakt als Haftbrücke auftragen

Benetzungsprobe Kein oder später Farbumschlag, 

hell-/dunkelgrau, Wasser perlt ab

Rikombi Kontakt als Haftbrücke auftragen

Bei Betonflächen immer Rikombi Kontakt verwenden!
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Untergrund: Beton

Verarbeitung auf Beton
Ist die oberste Decke eines Bau-

werks zu verputzen, so müssen

zur Verhinderung von Kondens-

wasserbildung vor Beginn der

Putzarbeiten die Wärmedämmung

sowie die Feuchtigkeitssperrschicht

aufgebracht sein und sonstige 

erforderliche Maßnahmen, z.B.

Dehnungsfugen und Haftbrücken,

vorgesehen werden.

An Fertigteildecken und -wand-

elementen, an Leichtbetonwänden

sowie unter Flachdächern ist in je-

dem Fall eine geeignete Haftbrücke

durch den Auftrag von Rikombi

Kontakt, vorzusehen.

Bei Beginn der Putzarbeiten muss

die Feuchtigkeitsabgabe des Betons

abgeschlossen sein. Der Feuchte-

gehalt muss kleiner 2-3 Gew. %

betragen. Dieser Zustand kann un-

ter günstigen Bedingungen ca. 

4 Wochen und bei ungünstigen

Verhältnissen (hohe Luftfeuchtig-

keit, Frost) frühestens 8 Wochen

(mind. 60 frostfreie Tage) nach

dem Ausschalen erreicht sein.

Bei Missachtung dieser Bedingun-

gen besteht die Gefahr der Ablö-

sung des Putzes, da:

• Beton beim späteren Austrocknen

schwindet, was zu Scherspan-

nungen zwischen Beton und

Putz führt

• gelöste Salze aus dem Beton

sich in der Kontaktzone Beton –

Putz anreichern können und da-

mit den Verbund Beton – Putz

stören

• Mineralneubildungen in der Kon-

taktzone Beton – Putz entstehen,

die einen Spreizdruck verursachen

• sich die nadligen, im Beton ver-

krallten Gipskristalle auflösen

und somit der Verbund zusätz-

lich geschwächt wird.

Auftrag der Haftbrücke Rikombi Kontakt. (Wichtig: Vor dem Auftragen umrühren, damit das Schwebekorn

verteilt und damit die geforderte Struktur erreicht wird.
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Allgemeines
Bei der Verarbeitung von Trocken-

mörteln für Gipsputze muss 

beachtet werden, dass einige 

Umstände die Verarbeitungseigen-

schaften, insbesondere die Abbin-

dezeiten, beeinflussen können.

Folgende Einflüsse führen zu 

einem schnelleren Anziehen des

Gips-Putznassmörtels:

• erhöhte Verarbeitungstempera-

turen

• dickere Konsistenzen aufgrund

der Verwendung von weniger

Wasser

Verarbeitung von Hand
Reines Wasser wird in not-

wendiger Menge in ein sauberes

Anmachgefäß eingefüllt. Anschlies-

send wird der Gips-Putztrocken-

mörtel eingestreut.

Nach kurzem Einsumpfen

wird von Hand oder besser mit

dem Motorquirl solange gerührt,

bis das Material eine klumpen-

freie, verarbeitungsgerechte Kon-

sistenz hat. Es ist jeweils nur soviel

Gips-Putzmörtel anzumachen, wie

in einem Zuge verarbeitet werden

kann.

Der angemachte Gips-Putz-

nassmörtel ist sofort zu verarbei-

ten; er wird vor dem Anziehen

aufgetragen und anschließend mit

der Kartätsche lot- und fluchtge-

recht abgezogen. Das Auftragen

hat einlagig so zu erfolgen, dass

eine vollflächige Haftung erreicht

wird. 

1 2 3

1 2 3

Verarbeitung von Gipsputzen 
aus Trockenmörteln

• saugende Untergründe

• verschmutzte Arbeitsgeräte

• Ebenso führt Belüftung während

der Verarbeitung zu einer Ab-

trocknung der Mörteloberfläche,

was die Verarbeitung erschwert

Produkt

Rimat Rot 60/100 25 kg auf ca. 15 Liter Wasser

Rimat Gold 120 25 kg auf ca. 12,5 Liter Wasser

Ristuck* 30 kg auf ca. 15 Liter Wasser (zum Setzen von Elektrodosen, Eckschienen, Putzprofilen)

* Achtung: 8-10 Minuten verarbeitbar!
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Verarbeitung von Gipsputzen 
aus Trockenmörteln

Vor dem zweiten Kartätschen

darf die Oberfläche nicht weiter

bearbeitet werden, da es andern-

falls zur Blasenbildung kommen

kann. Hat der Gipsputznassmörtel

ausreichend angezogen, wird er

nachkartätscht. 

Anschließend muss er mit 

der Schwammscheibe von Hand

oder maschinell durchgeschwämmt

werden. Hierzu ist die Putzfläche

vorher gut anzunässen.

Der darauf folgende Arbeits-

gang ist das Glätten des Putzes.

4 5 6

4 5 6

Wichtige Hinweise

• Bitte beachten Sie zur Ausführung von „Putz-

und Putzsystemen“ die DIN V 18550!

• Die mittlere Putzdicke soll 10 mm betragen; an

einzelnen Stellen ist eine Mindestdicke von 

5 mm zulässig, diese muss über Stegleitungen

mindestens vorhanden sein. Die maximale 

Dicke darf 25 mm nicht überschreiten.

• Bei labilen Untergründen (z.B. Holzwolleleicht-

bauplatten, ausgemauerten Wandschlitzen bis

40 cm Breite) ist eine Putzbewehrung im oberen

Drittel des zu erstellenden Gipsputzes einzubet-

ten. Die Stöße der Putzbewehrung sollten sich

ca. 10 cm überlappen, sowie ca. 20 cm auf die

benachbarten Bauteile übergreifen.

• Die Verarbeitung muss dabei „frisch in frisch“,

d.h. nicht zweilagig, erfolgen. Die Mindestputz-

dicke beträgt hierbei 15 mm.

• Mehrlagiges Putzen ist zu vermeiden, da die

Haftung der einzelnen Lagen nicht gewährleistet

ist. Muss wegen erhöhter Putzdicke mehrlagig

verputzt werden, sollte am besten „frisch in

frisch“ oder erst nach Aufkämmen und Aus-

trocknung der ersten Lage die nächste Lage

aufgebracht werden.
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Werkzeuge und Geräte
Zur Erstellung von Gips- und Gipskalkputzen werden im allgemeinen folgende Werkzeuge verwendet:

Motorquirl

Anmachgefäß

H-Kartätsche

Trapez-Kartätsche Gipserbeil

Deckenbürste

Reibscheibe

Schweizer Traufel

Filzscheibe
Glätter Gipserkelle

Eckenkelle

GipserspachtelDeckensägeEckenhobel
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Verarbeitung von Gipsputzen 
aus Trockenmörteln

Dient der Gipsputz als Untergrund für keramische

Beläge, muss er in einer Mindestdicke von 10 mm

aufgebracht werden und darf nur sauber ausgezo-

gen werden. Damit wird eine festere und rauere

Oberflächenstruktur erzieht. Der Gipsputz darf weder

gefilzt noch geglättet werden.

Nachbehandlung
Nach Fertigstellung der Putzarbeiten sind die Räume

häufig und kurzfristig zu lüften, damit 

• der Putz gleichmäßig trocknet und 

• seine Festigkeit erreicht,

• keine Sinterschichten entstehen und

• somit ein schnellerer Baufortschritt erzielt wird.

Rigips-Empfehlungen

• Der Trocknungsprozess sollte gerade im Winter

bei beheizten Bauten durch Stoßlüften unter-

stützt werden.

• Werden Asphaltestriche nach Ausführung der

Putzarbeiten verlegt, ist durch Querbelüftung

für raschen Abzug der Hitze zu sorgen. Da-

durch werden Wärmespannungen zwischen

Putz und Putzgrund vermieden.
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Voraussetzung für 
Oberflächenbeschichtungen
Der Putz muss fest, trocken, 

saugfähig und frei von Verschmut-

zungen sein.

• Putze mit dichter, fester und

schwachsaugenden Oberflächen

sind mit entsprechenden Grun-

dierungen vorzubehandeln.

• Putze mit einer dichten, nicht

fest haftenden und nicht sau-

genden Oberflächenschicht, z.B.

Sinterhaut, müssen durch manu-

elles oder maschinelles Schleifen

von dieser Schicht befreit und

mit einer Grundierung vorbe-

handelt werden.

• Putze mit loser, abmehlender

Oberfläche müssen bis auf das

feste Putzgefüge abgeschliffen

und mit einer Grundierung

vorbehandelt werden. Lose, 

abmehlende Oberflächen ent-

stehen, wenn der Putz über län-

gere Zeit starker Feuchtigkeit

ausgesetzt ist.

• Gipsputze müssen zum Egalisie-

ren der Saugfähigkeit grundsätz-

lich grundiert werden. Die Wahl

der Grundierung, ob Wasserba-

sis, z.B. Rikombi Grund, oder 

lösungsmittelhaltig* (bitte beach-

ten Sie bei den einzelnen 

Beschichtungen die notwendige

Mindesttemperatur der Putz-

oberfläche/des Untergrundes),

richtet sich nach der Beschaffen-

heit des Untergrundes und der

vorgesehen Beschichtung. Beide

sind dem Untergrundzustand

entsprechend anzuwenden. Die

Grundierung darf hierbei keinen

Film auf der Oberfläche bilden,

sondern muss vollständig in den

Untergrund einziehen.

• Zur Verfestigung der Oberfläche

haben sich insbesondere lösungs-

mittelhaltige* Grundierungen be-

währt.

Anstriche und Beschichtungen
auf Gipsputzen
Neben den zuvor genannten 

Voraussetzungen müssen weitere

Bedingungen vor dem Auftragen

berücksichtigt werden:

• Gipsputze dürfen nicht fluatiert

oder mit Kalk-Wasserglas behan-

delt werden. Bei Silikatfarben

sind geeignete Grundierungen

zu verwenden. Des Weiteren

sind die DIN 18363/DIN 18366

sowie die Merkblätter Nr. 10

(Beschichtungen, Tapezier- und

Klebearbeiten auf Innenputz)

und Nr. 16 (Technische Richt-

linien für Tapezier- und Klebe-

arbeiten) vom Bundesausschuss

für Farbe und Sachwertschutz zu

beachten.

Oberflächenbeschichtungen

Hinweis

Durch mangelnde Lüftung und damit verbundene ungünstige Aus-

trocknungsbedingungen können diese Sinterschichten entstehen.

* Zur Verwendung lösungsmittelhaltiger
Grundierungen in Gebäuden – Fragen
Sie bitte den jeweiligen Anbieter.
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Oberflächenbeschichtungen

Der Feuchtigkeitsgehalt des Putzes darf folgende Werte nicht überschreiten:

Dispersionsanstriche,

wasch- und scheuerbeständig, matt
< 3,0 %

Stärker absperrende Anstriche / Tapeten < 1,5 %

Lack- und Latexfarben / dampfdichte Tapeten < 1,0 % (Erreichen der Ausgleichsfeuchte)

Fliesen auf Gipsputzen
• Rigips-Putztrockenmörtel ent-

sprechen der Putzmörtelgruppe

P IV nach DIN V 18550 und 

sind Gips-Putztrockenmörtel nach

DIN EN 13279-1. Diese sind nach

DIN V 18550, Abschnitt 7.5.2

auch für häusliche Küchen und

Bäder geeignet.

• Der Feuchtigkeitsgehalt muss die

Ausgleichsfeuchte (<1%) erreicht

haben, die mit dem CM-Gerät

ermittelt wird. Des Weiteren ist

die Prüfung nach DIN 18352 zu

empfehlen.

• Der Gipsputz ist vom Boden bis

zur Decke mit einer geeigneten

Grundierung zu versehen. In Be-

reichen der wasserbeaufschlag-

ten Flächen, z.B. Wannen- und

Duschbereich, sind zusätzlich

Abdichtungen mit geeigneten

Spachtel- und Anstrichstoffen auf

den Gipsputz durchzuführen.

• Plattenfugen, Anschlüsse und

Rohraustritte aus Wänden sind

dauerelastisch auszubilden.

• Bei der Verarbeitung des kera-

mischen Materials im Dünnbett-

verfahren ist DIN 18157 zu 

beachten.

Hinweis

Wie im Abschnitt „Verar-

beitung von Gipskalkputzen

und Trockenmörteln“ erwähnt,

muss der Putz eine Dicke von

mindestens 10 mm haben und

die Oberfläche darf nur sauber

ausgezogen sein, damit eine

festere und rauere Oberflächen-

struktur erzielt wird. Sie darf

weder gefilzt noch geglättet

werden.





Rigips GmbH
Schanzenstraße 84
40549 Düsseldorf

Telefon 0211 5503-0
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info@rigips.de
www.rigips.de

Weitere Informationen:
Kundenservicezentrum
Feldhauser Straße 261
45896 Gelsenkirchen
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